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Zulassung – eine Definition

▪ Die Zulassung ist eine gesetzliche Anforderung für den Antragssteller, z. B. Hersteller, welche 

erfüllt sein muss, bevor ein Schienenfahrzeug in Betrieb genommen werden kann. 

▪ Die Zulassung ist die Erteilung einer Bauartzulassung, Serienzulassung, 

Inbetriebnahmegenehmigung (IBG), Fahrzeugtypgenehmigung oder GIF/VAPOM und wird von 

einer gesetzlich festgelegten Institution erteilt.

▪ Abhängig von regionalen gesetzlichen Bestimmungen unterscheiden sich die 

Zulassungsbehörden, z. B. wird die Zulassung in Europa von der ERA oder den nationalen 

Behörden erteilt, in anderen Regionen erfolgt die Zulassung durch andere Stellen wie 

Infrastrukturbetreiber oder Kunden.

Zulassende

Stelle

Zulassung erteilt von

Antrags-

steller
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Zulassung im Wandel der Zeit

Vergangenheit 

(bis zu den 1990ern)

Inländischer Eisenbahnverkehr

Nationale Standards und 
Vorschriften für jedes Land

Öffnung des europäischen
Marktes

Jüngere Vergangenheit:

(bis Oktober 2019)

Nationale Standards und 
europäische Vorschriften

Hohe Anzahl von verschiedenen
Zulassungsprozessen

Cross-Acceptance-
Vereinbarungen und Technische 
Spezifikationen für die 
Interoperabilität (TSI)

Gegenwart:

European Railway Agency (ERA)

Technische Spezifikationen für die 
Interoperabilität (TSI) als einzige 
gemeinsame Vorschrift, zusätzlich 
Nationale notifizierte technische 
Regeln (NNTR)

Ein Zulassungsprozess 
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Die Entwicklung des Eisenbahnmarktes benötigt grenzüberschreitende Lösungen

Entwicklung des Eisenbahnmarktes

Der Güterstrom nimmt keine 

Rücksicht auf Landesgrenzen
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Aber: 
bahntechnisch besteht Europa noch aus einzelnen, nationalen „Inseln“

Einheitlich:

● EU Direktiven

● TSI = Technische Spezifikationen 
für Interoperabilität 

● Europäische Normen (EN)

● Benannte Stelle (NoBo)

● Zulassungsbehörde (ERA/NSAs)

Länderspezifisch:

● Bahnnetze & Netzbetreiber (IM)

● Länderspezifische Anforderungen 
(NNTR)

● Sprachen & Vorschriften

● Prüfstellen & Gutachter (DeBo)
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Herausforderung: Spannungssysteme

3 kVDC

1.5 kVDC

25 kV, 50 Hz

15 kV, 16.7 Hz
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Panto, 1950 mm, Carbon

Panto 2050 mm, Carbon

Panto 1950 mm, metallisiertes Carbon

Panto 1950 mm, Kupfer

Panto 1450 mm, Carbon

Panto 1450 mm, Kupfer - Stahl

Panto in 25 kV-System 1450 mm, 
in 1,5/3 kV-System 1950 mm

Panto 1950 mm, abhängig von der Spannung

Acht verschiedene Stromabnehmer

werden in Europa benötigt!

Aber lediglich vier können auf einer

Lok montiert werden!

Herausforderung: Stromabnehmer
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Herausforderung: Zugsicherung 

● Jedes Land hat mindestens ein, aber verschiedene 
Länder bis zu drei Zugsicherungssysteme!

● ETCS (European Train Control System) ist  
weiterhin in der Entwicklungsphase.

Die ETCS Linien werden als Korridore ausgeführt

Ebicab 900

ZUB 123

Indusi (PZB), 

LZB

SHP

EVM

Indusi, LZB

Ebicab 700

ATB-EG, ATB-NG

AWS, TPWS

TBL, RPS

TVM, KVB, RPS

Ebicab 700

ASFA, LZB,

Ebicab 900

Signum, ZUB 121/262

BACC, RSDD

Ebicab 700

Mehr als 25 verschiedene ATP Systeme in Europa
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• Platz nicht 
ausreichend

• Plätze mehrfach 
belegt

• Störungen durch 
andere    
Systeme möglich

• Transitionen 
nicht beschrieben

Herausforderung: Antennen für die Zugsicherung
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Herausforderung: Anzeigen und Bedienelemente für die Zugsicherung
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Lösung…Produkte zu den Korridoren
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Lösung…Das 4. Eisenbahnpaket

• Im 4. Eisenbahnpaket sind die 
Eckpunkte des Zulassungsverfahrens 
von Eisenbahnfahrzeugen in Europa 
neu geregelt. Die Details des 
Verfahrens werden in einer 
Durchführungsverordnung 
(Implementing Act) beschrieben.

• Im November 2017 haben die EU 
Mitgliedsstaaten dem 
Verordnungsentwurf der Kommission 
im RISC zugestimmt; die 
Veröffentlichung erfolgte in 2018.

• Am 16.06.2019 trat das neue 
Verfahren in Kraft. Auf Antrag konnten 
Mitgliedstaaten bis zu einem Jahr 
Aufschub erhalten.

Postponement of transposition to 

16.06.2020

Transposition by 16.06.2019

Transposition by 16.06.2019 (non-EU 

country)

non-EU country
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● Direktive (EU) 2016/797 zu 2008/57/EU.

● Ein einheitlicher Zulassungsprozess für alle in allen EU-MS´.

● Neues Konzept der Zulassung zum Placing on the Market für Fahrzeuge (APOM/GIF) verglichen zum
Authorisation for Placing in Service of Vehicles (APIS/IBG).

● Choice Model: Der Agentur wurde die Aufgabe übertragen, die APOM für eine ”Area of use” in einem
(Antragsteller kann zwischen ERA & NSA wählen) oder mehreren Mitgliedsstaaten (ERA muss ausgewählt
werden) nach Abstimmungen mit den betroffenen NSAs zu erstellen.

● Möglichkeit, eine APOM für mehrere Mitgliedsstaaten (ein ”Area of Use”) zu bekommen.

● Die Technical Specifications for Interoperability (TSIs) spezifizieren, wann eine neue Zulassung
erforderlich ist (nach Umbauten oder Erneuerungen) – „Basic Design Characteristics“.

● Das IT-Tool One Stop Shop (OSS) ist eingeführt worden.

● Vollständige Verschiebung von inhaltlichen Prüfaufgaben auf CABs (Conformity Assessment
Bodies)….Notified Bodies, Designated Bodies, Assessment Bodies

Die Hauptänderungen für die Fahrzeugzulassung
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Die technische Säule des 4. Eisenbahnpaketes

PLACING ON THE 

MARKET OF MOBILE 

SUBSYSTEMS

1

VEHICLE 

AUTHORISATION for 

PLACING ON THE 

MARKET in AREA of 

USE

2

CHECK BEFORE the 

USE OF authorised 

VEHICLE

3

ERA and 

NSAs 

Essentielle Anforderungen

Kein Bedarf eines 

Zulassungsakts..

1) Technische Kompatibilität der 

Teilsysteme innerhalb des Fahrzeugs

2) Sichere Integration der Teilsysteme in 

das Fahrzeug

3) Technische Kompatibilität des 

Fahrzeugs mit dem Netzwerk im 

Einsatzbereich

Streckenkompatibilität

auf der Grundlage des 

Infrastrukturregisters 

(RINF) und der 

nationalen Vorschriften

SUPERVISION

4
Im Falle der Nichteinhaltung wesentlicher 

Anforderungen, die während des Betriebs von den 

Eisenbahnunternehmen oder letztlich von der NSA 

festgestellt werden und Sicherheitsrisiken (z. B. 

während der Aufsichtstätigkeit) auslösen, kann die 

Zulassung widerrufen werden.

>1 MS Only 1 MS

ERA or NSA

Railway Undertaking

OSS

NSA

Applicant

„Nur“ 

TSI‘s + 

NNTR‘s

+ CSM 

„Nur“ Infra-

strukturan-

forderungen

(Applicant's

choice)

EG-Prüferklärungen

(ERADIS)

Typgenehmigung + Registrierung 

(ERATV)

Fahrzeuggenehmigung + 

Registrierung (NVR)

Prüfung auf Kompatibilität mit der 

Strecke

Aufsicht (durch nationale 

Sicherheitsbehörde)
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Die « Register »

▪
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Welche Arten von Genehmigungen gibt es? 

▪

(EU) 2018/545 Artikel 14 (1) a) – e):

Erstgenehmigung – für neuen Fahrzeugtyp

Neue Genehmigung – nach Änderung eines

bereits genehmigten Fahrzeugtyps

Erweiterung des Verwendungsgebietes – bereits gen. 

Fahrzeugtyp mit Erw. des V.G. ohne bauliche Änderung

Erneute Genehmigung – bereits genehmigter Fahrzeug-

typ, falls Änderung TSI oder nat. Regeln neue Genehmi-

gung erfordert

Genehmigung auf Grundlage eines Fahrzeugtyps
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Das Tool « OSS » - Die zentrale Anlaufstelle

▪

Generell: Antrag über die Zentrale Anlaufstelle (One-Stop Shop / OSS)
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Das Tool « OSS » - Die zentrale Anlaufstelle

▪

› One-Stop-Shop: von der ERA entwickeltes und verwaltetes IT-Tool zur Einreichung aller 

Anträge auf einheitliche Sicherheitsbescheinigungen und Fahrzeug(typ)genehmigungen

› Der One-Stop Shop muss von allen Antragstellern verwendet werden, unabhängig vom 

beabsichtigten Einsatz- oder Verwendungsgebiet (ein oder mehr Mitgliedsstaaten)

› Der One-Stop Shop ermöglicht und erfasst die Kommunikation zwischen allen 

prozessbeteiligten Organisationen: 

› alle von der jeweiligen Behörde während der Prüfung identifizierten Themen 

(Issues)

› die Antworten des Antragstellers

› die getroffene Entscheidung 

werden über den OSS kommuniziert.

› User-Management / Rechtevergabe möglich (Antragstellerseite)
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Das Tool « OSS » - Einrichtung Test-Account – Versuchen Sie sich

▪

https://oss-uat.test-era.europa.eu/logon.html
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Informationsquelle « www.era.europa.eu »

▪
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Informationsquelle « www.eba.bund.de »

▪
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Typ, Variante, Version - Grundlagen

▪

(EU) 2018/545 Artikel 2:

13. Fahrzeugtyp-Variante

14. Fahrzeugtyp-Version

(EU) 2016/797 Artikel 2:

3. Fahrzeug

26. Typ
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Typ, Variante, Version - Grundlagen

▪
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Typ, Variante, Version - Grundlagen

▪

› Fahrzeugtyp: Design / « Konzept » des Fahrzeugs

› Fahrzeugtyp «Variante» als Konfigurationsoption im 

Rahmen der Erstgenehmigung oder bei Änderungen, 

die eine Genehmigung erfordern

› Fahrzeugtyp «Version» als Konfigurationsoption 

(keine neue Genehmigung)

› «Version» und «Variante» sollen den 

Genehmigungsprozess für «Plattform»-Designs 

erleichtern
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Die Schritte des europäischen Fahrzeuggenehmigungsprozesses

▪

(EU) 2018/545

Kap. 2: Vorbereitung des Antrags - Antragssteller

Kapi.3:  Vorbereitung (+ Vorbereitungsdossier, 

Standpunkt zur Vorbereitung) – 

Antragssteller + Behörde

Kap. 4: Konformitätsbewertung – Stellen (Bodies)

Kap. 5: Antragsstellung - Antragssteller

Kap. 6: Bearbeitung des Antrags - Behörde

Kap. 7: Endgültige Unterlagen - Behörde
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Der Fahrzeuggenehmigungsprozess 1/6 

▪

Schritt 1 – Vorbereitung des Antrags

› Identifizierung aller anzuwendenden Anforderungen Unionsrecht, TSI, NNTR, … 

(Requirements Capture)

› Bestimmung der Art der Genehmigung

› Festlegung der Einsatzbedingungen und -beschränkungen

› Management von Änderungen am Fahrzeug / Fahrzeugtypen

› Klärung, ob Erprobungsfahrten im Verwendungsgebiet erforderlich sind

› Klärung, ob die Erprobungsfahrten genehmigungspflichtig sind 

› Festlegung der notwendigen Konformitätsbewertungen

(Erprobungen / Tests)
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Der Fahrzeuggenehmigungsprozess 2/6 

▪

Schritt 2 – Pre-Engagement (freiwillig zur Vorbereitung des eigentlichen Antrags

auf Genehmigung)

› Antragstellung auf Pre-engagement (Vorbereitungsantrag) im OSS an die 

zuständige Genehmigungsstelle mit Vorbereitungsdossier (pre-engagement file)

› Festlegung des Standpunktes zur Vorbereitung (pre-engagement baseline) 

mit den beteiligten Nationalen Sicherheitsbehörden

(=> relevante Anforderungen für die spätere Genehmigung)

› Abweichungen von TSIs

› Sprachen
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Der Fahrzeuggenehmigungsprozess 3/6 

▪

Schritt 3 – Konformitätsbewertung

› Erstellung der notwendigen Nachweise für die Konformitätsbewertung

› Bewertung durch NoBo (TSIn) und DeBo (NNTRs)

› Bewertung durch AsBo (CSM/RequirementsCapture)

› Berichtigung von Non-Konformitäten 

Prüfbescheinigungen (Certificates of Verification) NoBo/DeBo
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Der Fahrzeuggenehmigungsprozess 4/6 

▪

Schritt 4 – Antragstellung

› Zusammenstellung des Antrags inklusive der Dokumentation

(EU) 2018/545 Annex I (und guide / Table 0)

› Insbesondere Bereitstellung der notwendigen Nachweise:

- EG-Prüfbescheinigungen und EG-Prüferklärungen für die Konformität der 

Teilsysteme (RST, CCS, etc.)

- Nachweis des Prozesses für die Erfassung aller anzuwendenden Anforderungen

› Genehmigungsanträge müssen die Angaben für ERATV enthalten!

› Antragstellung auf GIF über den One Stop Shop der Agentur

Prüferklärungen (Declarations of Confornmtiy) Antragssteller
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Der Fahrzeuggenehmigungsprozess 4/6  

▪

(EU) 2016/797 Artikel 21: Genehmigung für das Inverkehrbringen von Fahrzeugen

(3) Der Antrag auf eine Genehmigung für das Inverkehrbringen von Fahrzeugen wird ergänzt durch ein Dossier zu dem betreffenden 

Fahrzeug oder Fahrzeugtyp und Unterlagen, mit denen Folgendes nachgewiesen wird: 

a) das Inverkehrbringen der mobilen Teilsysteme, aus denen das Fahrzeug besteht, gemäß Artikel 20, auf der Grundlage der EG-

Prüferklärung;

b) die aufgrund der einschlägigen TSI und gegebenenfalls der nationalen Vorschriften festgestellte technische Kompatibilität der unter 

Buchstabe a genannten Teilsysteme in dem Fahrzeug

c) die aufgrund der einschlägigen TSI und gegebenenfalls der nationalen Vorschriften und CSM gemäß Artikel 6 der Richtlinie (EU) 2016/798 

festgestellte sichere Integration der unter Buchstabe a genannten Teilsysteme i. d. Fahrzeug

d) die technische Kompatibilität des Fahrzeugs mit dem Netz im Verwendungsgebiet nach Absatz 2 der vorliegenden Richtlinie, 

festgestellt aufgrund der einschlägigen TSI und gegebenenfalls der nationalen Vorschriften, der Infrastrukturregister und der CSM zur 

Risikobewertung gemäß Artikel 6 der Richtlinie (EU) 2016/798
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Der Fahrzeuggenehmigungsprozess 4/6 

▪

(EU) 2018/545 
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Der Fahrzeuggenehmigungsprozess 4/6 

▪

(EU) 2018/545 
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Der Fahrzeuggenehmigungsprozess 5/6 

▪

Schritt 5 – Bearbeitung des Antrags auf GIF

› Versendung der Eingangsbestätigung über den OSS

› Bestätigung Vollständigkeit des Antrags durch Genehmigungsstelle max. 1 Monat

› Prüfung des Antrags durch Genehmigungsstelle / beteiligte Nationale 

Sicherheitsbehörden (EU) 2018/545 Annex 2 + Annex 3 max. 4 Monate

› Klärung von Problemen und berechtigten Bedenken der Genehmigungsstelle / 

beteiligten Nationalen Sicherheitsbehörden

› Entscheidung der Genehmigungsstelle über die Erteilung der GIF und 

Benachrichtigung des Antragstellers 

› Kommunikation während der Antragsprüfung via OSS und 

„IssueTracking“
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▪

Schritt 6 – Schlussdokumentation

› Erfassung der Informationen/Dokumente, die im Zusammenhang mit der 

Fahrzeuggenehmigung abgelegt werden

› Registrierung dieser Informationen/Dokumente in ERATV und ERADIS

› Archivierung der Entscheidung (inkl. aller Aktionen/Erg. aus Schritt 5) 

Antragsteller: Registrierung der zugehörige Fahrzeuge im NVR! 
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Der Fahrzeuggenehmigungsprozess - ERATV

ERATV: Register genehmigter Fahrzeugtypen

Verantwortlichkeiten:

› Genehmigungsstelle: Prüfung der Konsistenz der Daten; Vervollständigung ERATV, Veröffentlichung

› Antragsteller: Integrität (Genauigkeit, technische Relevanz), der im Antrag gelieferten Daten

› Halter der Typgenehmigung: Lieferung der Daten bei Erzeugung einer Version, Integrität der Daten

› ERATV Typgenehmigung muss gültig sein, um Fahrzeuge in Typkonformität zu genehmigen

› Halter der Typgenehmigung muss Genehmigungsstelle informieren, falls die Typgenehmigung nicht 

mehr gültig ist
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Route Compatibility Check

▪

(EU) 2016/797 Artikel 23: Prüfungen vor der Nutzung genehmigter Fahrzeuge

Bevor ein EVU ein Fahrzeug in dem in der Genehmigung angegebenen Verwen-

dungsgebiet einsetzt, vergewissert es sich:

› dass für das Fahrzeug eine GIF erteilt wurde und es ordn.gemäss registriert wurde

› dass das Fahrzeug mit der Strecke kompatibel ist (RINF/TSI, andere Info vom EIU)

› dass sich das Fahrzeug ordnungsgemäss in die Zusammensetzung des Zuges … 

einfügt 

(unter Berücksichtigung SMS und TSI OPE). 

Hierzu kann das EVU in Zusammenarbeit mit dem EIU Prüffahrten durchführen.
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Sie können jetzt losfahren-

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!



www.alstom.com

www.alstom.com

Title of the presentation on three lines -

Lorem impsum dolor sit amet consectetuer 

adipiscing elit, sed diam nonummy
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